
Vertragsänderung 

Präambel 

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der Kinderbetreuung und zur finanziellen 
Entlastung von Familien und Kommunen (KiTa-Reform-Gesetz), im Folgenden KiTaG n.F., vom 
12.12.2019, beschließen die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, die im Gebiet der Stadt Nor-
derstedt eine Kindertageseinrichtung betreiben, und die Stadt Norderstedt als Standortgemeinde eine 
Vertragsänderung ihres öffentlich-rechtlichen Vertrag über die Finanzierung dieser Einrichtungen und 
die die Finanzierung betreffenden Angelegenheiten. 

Diese Vertragsgrundlage soll für den gesetzgeberisch festgelegten Übergangszeitraum bis zum 
31.12.2024 gelten, § 57 KiTaG n.F. 

Die Vertragsparteien arbeiten zur Sicherstellung des Kinderbetreuungsauftrages weiterhin partner-
schaftlich zusammen, unterstützen sich gegenseitig und suchen bei Bedarf nach an der Sache aus-
gerichteten Lösungen. 

Dies vorausgeschickt vereinbaren 

die Stadt Norderstedt (als Standortgemeinde), 
vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 

im Folgenden Stadt" genannt, 

und 

im Folgenden „der Träger" genannt 

folgenden neuen Vertrag im Rahmen der Änderung des ursprünglichen Vertrags vom xx.xxxxxx: 

§1 
Vertragsgegenstand 

1. 	Die Stadt fördert Kindertageseinrichtungen im Sinne von §§ 22 ff. SGB VIII, für die durch Aufnahme 
in den gemäß § 10 KiTaG n.F. zu erstellenden Bedarfsplan des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe und durch kommunalpolitischen Beschluss des Fachausschusses ein Bedarf festge-
stellt worden ist, nach Maßgabe dieses Vertrages, wenn und solange der Träger dieser Einrichtung 
die Mindestvoraussetzungen nach § 2 des Vertrages erfüllt. 



Der Träger ist verpflichtet, sämtliche für den Bereich Kinderbetreuung einschlägigen Rechtsvor-
schriften, insbesondere des KiTaG n.F., und des SGB VIII zu beachten und umzusetzen. Dies gilt 
insbesondere für den § 8a SGB VIII (Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung) und für den § 72 a 
SGB VIII (persönliche Eignung). Das Nähere zu den letztgenannten §§ wird in Zusatzvereinbarun-
gen (Anlagen 1 und 2) geregelt. 

Der Träger legt gem. § 18 Abs. 5 KiTaG n.F. schriftliche und öffentlich zugängliche Aufnahmekri-
terien sowie Regelungen zum Aufnahmeverfahren fest. Der Träger verpflichtet sich, Kinder aus 
der Standortgemeinde vorrangig aufzunehmen. Die Parteien sind sich einig, dass neben dem 
Wohnort des Kindes weitere Priorität die objektivierbaren Bedarfe der Eltern sein sollen. 

Der Träger legt der Stadt (sowohl als Standortgemeinde als auch als örtlicher Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe) zeitnah die Aufnahmekriterien sowie das Aufnahmeverfahren vor. 

Für die Besetzung von Betreuungsplätzen mit Kindern aus anderen Gemeinden oder einem an-
deren Bundesland trägt der Träger allein die Verantwortung. Die Aufnahme eines auswärtigen 
Kindes durch den Träger muss mit der Stadt als Standortgemeinde abgestimmt werden. Im Falle 
der Aufnahme eines Kindes aus einem anderen Bundesland ist vom Träger die Kostenübernahme 
durch die Wohnortgemeinde (des anderen Bundeslandes) eigenständig zu regeln. 

Für die Berechnung des Betreuungsschlüssels für das pädagogische Personal gem. § 26 KiTaG 
n.F. und für die Festlegung der von den Personensorgeberechtigte/n zu zahlenden Elternbeiträge 
werden die verschiedenen Betreuungsformen in der nachfolgenden Tabelle definiert. Diese Be-
treuungsformen gelten für alle Arten von förderfähigen Kindertageseinrichtungen im Sinne von 
§ 12 KiTaG n.F. Folgende geförderte Gruppen gem. § 17 KiTaG n.F. sind im Bedarfsplan der Stadt 
aufgenommen: 

Vom 01.01.- 31.07.2021 

Betreuungsformen 

Regelbetreuungen 
Mindestbetreuungszeit maximale Betreuungszeit Zeitrahmen 

täglich wöchentlich täglich wöchentlich Täglich zwischen 
Ganztags 8,5 Std. 42,5 Std. 11 Std. 55 Std. 6:00 — 18:00 Uhr 
Vormittags 4 Std. 20 Std. 6,5 Std. 32,5 Std. 6:00 — 13:00 Uhr 
Nachmittags 4 Std. 20 Std. 5 Std. 25 Std. 13:00 — 18:00 Uhr 
Dreiviertel 7 Std. 35 Std. 8 Std. 40 Std. 6:00 — 15:00 Uhr 
Hortgruppe* 
+ Ferien 

3 Std. 
8 Std. 

15 Std. 
40 Std. 

4 Std. 
8 Std. 

20 Std. 
40 Std. 

Vor und nach dem Untenicht 
8:00 — 16:00 Uhr 

Ab 01.08.2021 

Betreuungszeit Wöchentliche Betreuungszelt 
Halbtags 5 5 Std. pro Tag 25 Std. 
Halbtags 6 6 Std. pro Tag 30 Std. 
Ganztags 7 7 Std. pro Tag 35 Std. 
Ganztags 8 8 Std. pro Tag 40 Std. 
Ganztags 9 9 Std. pro Tag 45 Std. 
Früh- und Spätdienst 
(Randzeitgruppen) 

Betreuungsstunden bis 8:00 Uhr 
bzw. ab 17:00 Uhr 
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Die Träger legen Beginn und Ende der jeweiligen Gruppenöffnungszeit im o.g. Zeitrahmen eigenver-
antwortlich fest. 

§2 
Mindestvoraussetzungen für die Förderung 

Der Träger ist verpflichtet, sämtliche Mindestvoraussetzungen des Qualitätsstandards gemäß Teil 4 
des KitaG unter Berücksichtigung der Übergangsregelung gem. § 57 KitaG n.F. für die finanzielle 
Förderung der von ihm betriebenen Einrichtungen zu erfüllen. 

Insbesondere verpflichtet sich der Träger: 

nachzuweisen, dass er als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und im Besitz einer gültigen 
Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII für die jeweils zu fördernde Einrichtung ist. Die gültige 
Betriebserlaubnis ist der Stadt mit dem Inkrafttreten des Vertrages vorzulegen. 

die pädagogische Qualität gem. § 19 KiTaG n.F. einzuhalten, 

ausgebildetes Fachpersonal nach den Anforderungen des § 28 KiTaG n.F. zu beschäftigen, 
welches die pädagogische Qualität des § 19 KiTaG n.F. sicherstellt. Die Eingruppierung und 
Bezahlung der Kräfte erfolgt auf der Grundlage des Tarifvertrags für den Öffentlichen Dienst, 
Sozial- und Erziehungsdienst (TVOD-SuE) oder in Anlehnung an diese oder nach vergleich-
baren Vergütungsregelungen. Die Eingruppierung und Bezahlung darf die Regelungen des 
TVOD-SuE nicht übersteigen. 

die Schließzeiten gern. § 22 KiTaG n.F. zu regeln. Die Öffnungszeiten der Gruppen in der 
Einrichtung sind innerhalb des in Nr. 5 genannten Rahmens festzusetzen. Ergibt sich auf 
Grund eines deutlich geänderten Nachfrageverhaltens der/des Personensorgeberechtigten 
das Bedürfnis, die Öffnungszeiten der Gruppen anzupassen, verständigen sich die Vertrags-
parteien darüber im Wege der partnerschaftlichen Zusammenarbeit (§ 10 des Vertrages) und 
handeln, soweit erforderlich, eine Anpassung des Zuschussbetrages gern. § 7 des Vertrages 
aus. 

den Betreuungsschlüssel ist gem. § 26 KiTaG n.F.einzuhalten. 

Die Personalbemessung für das pädagogische Personal für die verschiedenen Gruppen ge-
mäß §§ 17, 25 KiTaG n.F. ist daher nach dem Betreuungsschlüssel gem. § 26 KiTaG n.F. 
vorzunehmen. Innerhalb des Kostenrahmens, der durch den Stellenschlüssel gesetzt wird, 
darf der Träger Aushilfen oder Honorarkräfte beschäftigen, wenn dies aufgrund personeller 
Engpässe erforderlich ist. Ein Stellenschlüssel, der über die Versorgung laut Anlage 3 hinaus-
geht, wird von der Stadt Norderstedt nicht mitfinanziert. 

von den Personensorgeberechtigten die Elternbeiträge auf der Grundlage der §§ 8a, 8b der 
jeweils aktuellen Fassung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt 
zu erheben. Diese Elternbeiträge gehen auch für auswärtige Kinder. Der Träger wendet hin-
sichtlich der Sozialstaffel die jeweils aktuelle Fassung der Satzung zur Bildung einer Sozial-
staffel der Stadt Norderstedt für die Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes in Kinderta-
geseinrichtungen und in der Kindertagespflege an. Die Stadt setzt jeweils die Ermäßigung der 
Elternbeiträge fest und teilt dies dem Träger mit. Der Träger wirkt im Rahmen seiner Möglich-
keiten auf die/den betroffene/n Personensorgeberechtigte/n mit dem Ziel ein, dass diese ihre 
tatsächlichen Lebens- und Einkommensverhältnisse oder eine erhebliche Veränderung dieser 
Verhältnisse (mindestens 10%) gegenüber der Stadt anzeigen. 

einen qualifizierten Beauftragten für die Qualitätsentwicklung zu benennen (§ 20 KiTaG n.F.). 
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Eigenleistungen gern. § 6 Nr. 4 des Vertrages zu erbringen. 

bei dem Angebot einer Verpflegung von den/m Personensorgeberechtigten neben dem Eltern-
beitrag ein Verpflegungsgeld auf Grundlage von § 7 der jeweils aktuellen Fassung der Satzung 
für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt zu erheben. In der jeweils aktuellen 
Fassung der Satzung zur Bildung einer Sozialstaffel der Stadt Norderstedt für die Elternbei-
träge und des Verpflegungsgeldes in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege 
ist die Ermäßigung des Verpflegungsgeldes nach Einkommensgruppen und Kinderzahl gere-
gelt. Die Stadt setzt jeweils die Ermäßigung des Verpflegungsgeldes fest und teilt dies dem 
Träger mit. Der Träger rechnet bestehende anderweitige Kostenerstattungen nach den §§ 28 f. 
SGB II, 34 f. SGB XII oder 6b BKGG (Bildungs- und Teilhabepaket) mit den anderen Kosten-
trägern ab und teilt dies der Stadt mit. Der Träger wirkt im Rahmen seiner Möglichkeiten auf 
die/den betroffene/n Personensorgeberechtigte/n mit dem Ziel ein, dass diese ihre tatsächli-
chen Lebens- und Einkommensverhältnisse oder eine erhebliche Veränderung dieser Verhält-
nisse (mindestens 10 °A)) gegenüber der Stadt anzeigen. 

selbstständig sämtliche erforderlichen Daten in die landesweite Kita-Datenbank einzugeben. 
Darüber hinaus stellt der Träger der Stadt die Daten zur Verfügung, die ggf. zusätzlich für die 
Abschätzung des tatsächlichen Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten (Kita-Bedarfspla-
nung) benötigt werden. Der Träger informiert die Stadt über die erfolgte monatliche Übermitt-
lung der Daten mit Stand zum monatlichen Stichtag gem. § 33 Abs. 1 KitaG n.F. und die Be-
legung der Gruppen. Sollte der Träger dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann die Stadt 
den Zuschuss ganz oder zum Teil für die Zukunft einstellen bzw. für die Vergangenheit zurück-
fordern. 

nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres einen Verwendungsnachweis gemäß Abrechnungs-
muster (Anlage 4 zu § 4 Nr. 1 des Vertrages) vorzulegen. Der Träger hält den in § 8 Nr. 2 des 
Vertrages genannten Abgabetermin ein. 

sämtliche Melde- und Hinweispflichten einzuhalten. Die Parteien vereinbaren dass der Träger 
insbesondere seine gesetzlichen Mitwirkungspflichten an der Evaluation und die Fristen zur 
Datenvorlage einhält. Bei drohender Unterschreitung der Fördervoraussetzungen oder bei dro-
hender Gruppenschließungen hat der Träger dies unverzüglich der Stadt sowohl als Standort-
gemeinde als auch als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe anzuzeigen. 

kooperativ mit den örtlichen Schulen zusammen zu arbeiten. 

für den Fall, dass im Laufe des Vertragszeitraumes eine Änderung der Trägerschaft erfolgt, zu 
einer lückenlosen Weitergabe aller Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an den Rechts-
nachfolger bzw. die Rechtsnachfolgerin, jedoch nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
der Stadt. 

§3 
Trägerhoheit 

1 	Der anerkannte Träger der freien Jugendhilfe erfüllt die Aufgabe der Kinderbetreuung in eigener 
Verantwortung mit einem eigenen Bestand von entsprechend qualifizierten und tarifgerecht be-
zahlten Mitarbeiter/innen. Der Träger handelt in Zielsetzung und Durchführung seiner Aufgaben 
selbständig und gestaltet seine eigene Organisationsstruktur. Er gibt sich für seine Einrichtung 
oder Einrichtungen gemäß § 22a SGB VIII ein schriftlich niederzulegendes Betreuungs-, Erzie-
hungs- und Bildungskonzept, für das er verantwortlich zeichnet und das er entsprechend den Be-
dürfnissen der Kinder stetig weiterentwickelt. 
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Leistungen der städtischen Beratungsstelle für Kindertagesstätten stehen allen Trägern im Rah-
men der personellen und zeitlichen Möglichkeiten der Beratungsstelle zur Verfügung. Damit fördert 
die Stadt die Qualitätsentwicklung und -erhaltung aller Kindertagesstätten in Norderstedt. 

Der Träger erfüllt sämtliche Qualitätsanforderungen des KiTaG n.F. und überprüft die Qualität der 
Erbringung seiner Aufgaben in einem in der Regel dreijährigen Rhythmus nach einem von ihm 
ausgewählten, fachlich anerkannten Verfahren. 

Die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und —sicherung sind in geeigneter Weise zu dokumen-
tieren. Das Konzept sowie ein Nachweis über die Überprüfung der Qualität sind der Stadt zur 
Verfügung zu stellen. 

Der Träger schließt mit den Personensorgeberechtigte/n bei Aufnahme des Kindes in die Einrich-
tung entsprechende Betreuungsverträge. Er gestaltet das Rechtsverhältnis mit der/den Personen-
sorgeberechtigte/n eigenverantwortlich und nimmt alle Rechte und Pflichten aus diesem Rechts-
verhältnis wahr. Der Träger verpflichtet sich, die Betreuungsverträge für die Dauer von fünf Jahren 
nach Beendigung des Betreuungsverhältnisses aufzubewahren. 

Der Träger ist im Rahmen der Aufgabenerfüllung Antragsteller bei verschiedenen öffentlichen Zu-
schussgebern. Er nimmt alle Rechte und Pflichten bei der Antragstellung eigenverantwortlich 
wahr. Versäumnisse bei der Antragstellung gehen zu seinen Lasten. 

§4 
Grundsätze der Betriebsführung 

Der Träger ist verpflichtet, seine Einrichtungen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit zu führen. Die Betriebskosten sind nach betriebswirtschaftlichen Kriterien darzustel-
len. Für die Darstellung der Betriebskosten im Verwendungsnachweis ist das Abrechnungsmuster 
gemäß Anlage 4 zu verwenden. 

Der Träger ist verpflichtet, alle ihm zur Verfügung stehenden Einnahmemöglichkeiten auszuschöp- 
fen und die Zuschussmöglichkeiten anderer Geldgeber in Anspruch zu nehmen. Dazu zählt im 
Besonderen, die Gruppen mit der Regelgruppengröße gem. § 25 KiTaG n.F. zu belegen. Wenn 
die zuständige Behörde im Einzelfall die Gruppengröße in der Betriebserlaubnis nach § 45 SGB 
VIII im Interesse des Kindeswohles abweichend festgelegt hat, gilt die in der Betriebserlaubnis 
genannte Anzahl von Kindern. 

Der Einrichtungsträger kann nur gem. § 25 Abs. 2 KiTaG n.F. Erhöhungen der Gruppengrößen 
vornehmen. Die Erhöhung der Gruppengröße ist der Stadt gegenüber unverzüglich anzuzeigen. 

Die Träger, die Eigentümer der Kita-Immobilie sind, verpflichten sich, sorgsam mit dieser um zu 
gehen und für die Instandsetzung und die Instandhaltung ihrer Gebäude einschließlich der zent-
ralen Versorgungsleitungen und Versorgungseinrichtungen fachgerecht und rechtzeitig zu sorgen. 

Die Vertragsparteien sind sich einig, dass ab 2021 Gespräche zwischen der Stadt und betroffenen 
Trägern über mögliche Investitionsförderungen aufgenommen werden sollen, um den Bestand äl-
terer Gebäude, die sich im Eigentum der Träger befinden, bzw. den Betrieb der Kindertagesstätten 
dauerhaft zu sichern. 

§5 
Finanzierungsverfahren 
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Betriebskosten sind Personal- und Sachkosten, die durch den Betrieb einer Kindertageseinrich-
tung entstehen. Die Stadt fördert nur angemessene Betriebskosten. Angemessen sind die Be-
triebskosten, die unmittelbar dem Betriebszweck dienen (vgl. Anlage 4 des Vertrages). Zu den 
bezuschussbaren Betriebskosten gehören Abschreibungen sowie die Verzinsung des aufgewand-
ten Kapitals (kalkulatorische Kosten) nicht. 

Bei den Kosten für den Bauunterhalt wird unterschieden zwischen Trägern, die das Objekt, in dem 
die Kindertagesstätte untergebracht ist, gemietet haben und solchen, die selbst Eigentümer des 
Objektes sind. Bei der Anmietung entstehen Kosten für den Bauunterhatt lediglich für die Instand-
haltung und Instandsetzung der Einrichtung im Inneren der Räume, bei Eigentum entstehen dar-
über hinaus Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung von Dach, tragenden Wänden, Au-
ßenfassaden einschließlich Außenwänden mit Zubehör sowie der zentralen Versorgungsleitungen 
und —einrichtungen. 

Die Finanzierung der Standortgemeinde stellt die Regelbetreuung aller Kinder in der Einrichtung 
sicher. Der im Einzelfall erforderliche integrationsbedingte Mehraufwand wird gesondert ausge-
wiesen und durch die Eingliederungshilfe beglichen. Für den ausfallenden Elternbeitrag bei einer 
Platzzahlreduzierung wird der vom örtlichen Träger an die Standortgemeinde gezahlte Betrag in 
voller Höhe weitergeleitet. 

§6 
Finanzierung der Betriebskosten 

Die Betriebskosten im Sinne von § 5 des Vertrages werden aufgebracht durch 

Elternbeiträge in der Höhe, die die Personensorgeberechtigte/n nach §§ 8a, 8b der jeweils 
aktuellen Fassung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Norderstedt aufzu-
bringen haben, 
Zuschüsse für die Verpflegungskosten nach den §§ 28 f. SGB II, §§ 34 f. SGB XII oder § 6b 
BKGG (Bildungs- und Teilhabepaket), 
Zuschüsse der Stadt nach § 7 des Vertrages und 
Eigenleistungen des Trägers in Höhe der Restkosten, die nicht über den Betriebskostenzu-
schuss gemäß § 7 Nr. 1 gedeckt sind. 

§7 
Berechnung des Zuschusses an den Träger 

Für den Träger wird für jede von ihm betriebene Einrichtung ein Betriebskostenzuschuss als Fest- 
betrag pro Kalenderjahr ermittelt. Soweit der Träger mehrere Einrichtungen betreibt, sind die Ein-
zelbudgets der Einrichtungen gegenseitig deckungsfähig. 

Der Betriebskostenzuschuss ergibt sich nach Abzug der Elternbeiträge aus den Pauschalierungs-
beträgen Personalkosten für Betreuung und Leitung nach Betreuungsart, dem Pauschalierungs-
betrag Sachkosten, dem Pauschalierungsbetrag für Bauunterhalt, dem Pauschalierungsbetrag für 
Verpflegungskosten, den tatsächlichen Kosten für Mieten und Pachten und dem pauschalierten 
Verwaltungskostenanteil für übergeordnete Verwaltungseinheiten. Mit diesem Betriebskostenzu-
schuss sind alle Ansprüche des Trägers auf Förderung der Betriebskosten gegen die Stadt abge-
golten. Darüberhinausgehende Betriebskosten sind vom Träger als Eigenleistung aufzubringen. 
Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 5. 

Die Elternbeiträge ergeben sich aus der Anzahl der betreuten Kinder und der Öffnungszeiten der 
Gruppen. 
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Die Personalkosten für Betreuung nach Betreuungsart werden auf der Grundlage eines errechne-
ten Durchschnittswertes der monatlichen Personalkosten pro Stunde und Kind pauschaliert. 
Grundlage für die Berechnung sind der Stellenschlüssel in der jeweils gültigen Fassung der An-
lage 3 und der jeweils aktuell geltende TVÖD (Erzieher/in: Entgeltgruppe S 8a, Durchschnitt der 
Erfahrungsstufen 3 — 6; SPA: Entgeltgruppe S3, Durchschnitt der Erfahrungsstufen 3 — 6). Dazu 
kommt ein pauschalierter Betrag für die Leitungstätigkeit in der Kindertagesstätte. Für die Berech-
nung werden 0,5 Std. pro betreutem Elementar- und Hortkind/Woche, 0,75 Std. pro betreutem 
Krippenkind/Woche und der TVÖD-Wert (Entgeltgruppe S 15, Durchschnitt der Erfahrungsstufen 
3 — 6) zugrunde gelegt. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 5. 

Ausbildungsstellen zum/zur Erzieher/in im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung (PIA) wer-
den mit der Hätfte der entstehenden Gesamtpersonalkosten gefördert. Pro Jahrgang wird eine/r 
Auszubildende/r pro Kita gefördert. 

Die Sachkosten werden ebenfalls auf der Grundlage der monatlichen Kosten pro Stunde und Kind 
pauschaliert. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 5. 

Die Bauunterhaltungskosten ergeben sich aus der Art der Nutzung und einer monatlichen Pau-
schale. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage 5. 

Die Berechnung der Pauschalierungsbeträge erfolgt nach der Anzahl der tatsächlich in den Ein-
richtungen betreuten Kinder. Bis zu einer 98%igen Auslastung bzw. bis max. einem nicht belegten 
Platz bei Trägern mit weniger als 51 Plätzen erfolgt die Berechnung der Pauschalierungsbeträge 
zu 100% der gemäß Betriebserlaubnis genehmigten Plätze. Die Anzahl der belegten Plätze wird 
für die Berechnung zweimal im Kindergartenjahr mit den Stichtagen 01.10. und 01.04. dokumen-
tiert. Der erste Abrechnungstag nach den Stichtagsmeldungen ist der 01.12. bzw. 01.06. Für die 
erstmalige Berechnung ist der 01.12.2016 Stichtag. Die Träger sind verpflichtet zu diesen Stichta-
gen der Stadt die Namen der betreuten Kinder anhand eines Formblattes (Anlage 6) mitzuteilen. 
Stadt und Träger verpflichten sich, die besonderen Bestimmungen des Datenschutzes einzuhal-
ten. Die Stadt ist berechtigt Einsicht in die Verträge der Träger mit den Personensorgeberech-
tigte/n zu nehmen. 

Für betreute Kinder, die ihren Wohnsitz in einem anderen Bundesland haben, muss der Träger 
eigenverantwortlich mit den Personensorgeberechtigten abrechnen. 

Für die Verwaltung der Einrichtungen ergibt sich ein Beitrag in Höhe von 6 % der pädagogischen 
Personalkosten. 

Für die Fachberatung, die Qualitätsentwicklung und die Sprachförderung ergibt sich ein Beitrag in 
Höhe von 3 % der pädagogischen Personalkosten. 

Die Berechnung der monatlichen Pauschale für den Zuschuss zu den Kosten der Verpflegung 
erfolgt nach der Anzahl der belegten Betreuungsplätze mit Verpflegung. Die weiteren Einzelheiten 
ergeben sich aus der Anlage 5. 

Träger, die eine Einrichtung betreiben, deren Betriebserlaubnis aufgrund baulicher Gegebenheiten 
die max. Gruppenstärke gemäß § 1 nicht zulässt, erhalten einen Ausgleich pro nicht belegbaren 
Platz in Höhe der Pauschafrerungssätze. Die weiteren Einzelheiten ergeben sich aus der An-
lage 5. 
Ändert sich der vom Statistischen Bundesamt bei Vertragsabschluss zuletzt veröffentlichte Ver-
braucherpreisindex für Deutschland, Basisjahr 2020 = 100, um mehr als 11 % innerhalb eines 
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Kalenderjahres, so können beide Vertragsparteien die Aufnahme von Verhandlungen über eine 
angemessene Anpassung des Pauschalierungsbetrags für die Sachkosten verlangen. 

Sollte sich danach der Index jeweils wieder um mehr als 5 % gegenüber dem Stand, der bei den 
letzten Verhandlungen zugrunde lag, verändern, so kann wiederum jede Partei die Aufnahme von 
Verhandlungen verlangen. 

Neben den Zuschüssen nach Nr. 2 bis 4 erstattet die Stadt dem Träger die Einnahmeausfälle, die 
ihm durch die Anwendung der Sozialstaffel in der jeweils gültigen Fassung der Satzung zur Bildung 
einer Sozialstaffel und nach § 10 der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Stadt Nor-
derstedt für die Ermäßigung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes entstehen. Der Träger 
beantragt diese Sozialstaffelerstattung nach den verfahrensmäßigen Vorgaben der Stadt. 

Wird der für das jeweilige Kalenderjahr ausgezahlte Zuschuss im laufenden Jahr nicht vollständig 
verbraucht, werden die restlichen Finanzmittel einer zweckgebundenen Rücklage zum Ausgleich 
der Betriebskosten zugeführt. Im Gegenzug übernimmt die Stadt gegenüber dem Träger keine 
eventuell entstehenden Fehlbeträge. Der Träger verpflichtet sich, die Rücklagen nicht als Deckung 
für den 10%igen Eigenanteil bei möglichen Ausbaumaßnahmen zu verwenden. Die Vertragspar-
teien sind sich einig, dass über den Umgang mit Rücklagen, die nach Ablauf des Vertrages noch 
bestehen, zu einem späteren Zeitpunkt verhandelt wird und eine Einigung rechtzeitig, spätestens 
ein Jahr vor Vertragsablauf, erzielt werden soll. 

§8 
Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse 

Die halbjährliche Festlegung der Höhe des Betriebskostenzuschusses erfolgt per rechtsmittelfähi-
gen Bescheid der Stadt. Voraussetzung ist die Mitteilung der tatsächlich belegten Plätze und der 
Verpflegungsplätze zu den Stichtagen 1.10. und 1.4. mittels der Anlage 6, die gleichzeitig als 
Antrag gilt. Der Träger erhält monatliche Abschlagszahlungen, jeweils zum 01. jeden Monats, ge-
mäß Anlage 5 des Vertrages. Am Jahresende erfolgt für das Kalenderjahr eine abschließende 
Festsetzung des Betriebskostenzuschusses, insbesondere aufgrund von Anpassungen aufgrund 
von Änderungen des TVÖD-SuE. 

Der Verwendungsnachweis dient der Prüfung der dem Betreiben der Kindertageseinrichtung die-
nenden zweckgebundene Verwendung der ausgezahlten Zuschüsse. Eine bestimmungsgemäße 
Verwendung liegt auch dann vor, wenn durch den laufenden Zuschuss Fehlbeträge der Vorjahre 
sowie deren Vorfinanzierung durch den Träger einschließlich der dafür aufgewendeten Kapital-
kosten ausgeglichen wurden. Der Träger ist verpflichtet, diesen spätestens bis zum 30.04. des 
Folgejahres der Stadt, Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten vorzulegen. Liegt der Ver-
wendungsnachweis nicht rechtzeitig vor, ist die Stadt berechtigt, die weiteren Abschlagszahlungen 
so lange nicht zu zahlen, bis der Verwendungsnachweis vorliegt. 

Die Stadt ist berechtigt, den Zuschuss zurückzufordern oder mit künftigen Zuschusszahlungen 
aufzurechnen, wenn die Prüfung ergibt, dass der Zuschuss oder Teile des Zuschusses nicht ent-
sprechend den Vorgaben dieses Vertrages verwendet worden ist. Dies gilt auch für den Fall, dass 
die Prüfung ergibt, dass die Mindestvoraussetzungen gemäß § 2 des Vertrages oder die Pflichten 
im Rahmen der Trägerhoheit gem. § 3 des Vertrages nicht eingehalten worden sind. 

§9 
Prüfungsrechte 
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Die Stadt ist sowohl in ihrer Rolle als Standortgemeinde als auch als örtlicher Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe berechtigt, die dem Betreiben der Kindertageseinrichtung dienende zweckge-
bundene Verwendung der Fördermittel durch den Träger durch Vertreter des Fachamtes oder des 
Rechnungsprüfungsamtes überprüfen zu lassen. Der Träger gewährt die zur Überprüfung erfor-
derliche Einsicht in Akten, Konten, Buchführungsbelege und Rechnungsunterlagen, und gibt die 
erforderlichen Auskünfte. Die Prüfung der Verwendung der Fördermittel erfolgt in der Regel im 
Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises. 

Die Stadt ist weiter berechtigt, durch einen Vertreter des Fachamtes oder des Rechnungsprü-
fungsamtes zu überprüfen, ob der Träger die sonstigen Verpflichtungen aus dem Vertrag einhält, 
insbesondere ob die Mindestvoraussetzungen gemäß § 2 des Vertrages erfüllt werden. 

§10 
Zusammenarbeit 

Bei Bedarf kommen Vertreter/innen der Stadt, Amt für Schule, Sport und Kindertagesstätten und Ver-
treter/innen der Träger zusammen, um sich über grundsätzliche Fragen der Kinderbetreuung in Ta-
geseinrichtungen zu beraten und sich über Erfahrungen bei der Anwendung dieses Vertrages auszu-
tauschen. Insbesondere sollen Analysen der Kita-Bedarfsplanung beraten und Folgerungen daraus 
erörtert werden. Darüber hinaus findet ein Austausch über die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung 
und —sicherung statt. 

Die Stadt verpflichtet sich, die Träger im Rahmen eines Satzungsänderungsverfahrens anzuhören, 
wenn eine Veränderung der in der Satzung über Kindertageseinrichtungen der Stadt festgesetzten 
Gebührensätze geplant ist. Einzelproblematiken werden in diesem Kreis nicht erörtert. Die Stadt über-
nimmt es, zu diesen Treffen einzuladen und die Sitzungsniederschriften zu fertigen. 

§ 11 
Auf den Träger bezogene Sondervereinbarungen 

§ 12 
Vertragsänderung 

Werden zwischen Stadt und Träger vom Vertragstext abweichende Vereinbarungen getroffen, sind 
diese nur wirksam, wenn sie in Form einer Vertragsänderung schriftlich abgeschlossen worden sind. 
Die Änderung wird mit dem Inhalt und zu dem Zeitpunkt wirksam, den die betroffenen Vertragsparteien 
übereinstimmend erklären. 

§13 
Vertragsdauer 

Der Vertrag tritt mit Wirkung zum 1. Januar 2021 in Kraft. Er wird befristet bis zum 31. Dezember 2024 
geschlossen. Er endet durch Zeitablauf, ohne dass es einer Kündigung nach § 14 bedarf. 

§ 14 
Beendigung des Vertrages 

1. Die Vertragsparteien behalten sich vor, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu kündigen, wenn 
eine Vertragspartei ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, und dies auch nach 
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schriftlicher Abmahnung nicht abstellt. Eine außerordentliche Kündigung durch die Stadt ist im 
Besonderen gerechtfertigt, wenn dem Träger die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe 
aberkannt, oder die Betriebserlaubnis für die geförderte Einrichtung entzogen wird. 

2. Der Vertrag verliert zu dem Zeitpunkt seine Geschäftsgrundlage in Bezug auf den jeweiligen Trä-
ger, an dem dieser den Betrieb seiner Einrichtung oder Einrichtungen aufgibt, zu dem dieser seine 
Auflösung beschließt, oder mit dem ein Insolvenzverfahren beantragt wird. In diesem Fall ist das 
Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung beendet. Die ehemaligen Vertragsparteien regeln die 
sich aus dieser Situation ergebenden Auswirkungen für die davon betroffenen Betreuungsplätze 
im Interesse der Kinder und deren Personensorgeberechtigte/n sowie die sich daraus ergebenden 
finanziellen Folgen. 

§15 
Sonstiges 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise •rechtsunwirksam 
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmungen tritt rückwirkend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem 
Zweck der gewollten Regelung am nächsten kommt. 

Soweit in den Vertragsbestimmungen auf Gesetze oder andere gesetzliche Grundlagen Bezug 
genommen wird, ist das Gesetz oder die Grundlage in seiner/ ihrer jeweils gültigen Fassung ge-
meint. 

Die Anlagen 1 —6 sind Bestandteil dieses Vertrages. 

Die Vertragsparteien unterzeichnen diesen Vertrag wie folgt: 

Norderstedt, den 	 Norderstedt, den 

Stadt Norderstedt 	 - Träger - 

Elke Christina Roeder 
Oberbürgermeisterin 

Anlagen zum Vertrag: 

Anlage 1 
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Vereinbarung nach § 8 a SGB VIII 
Anlage 2 
Zusatzvereinbarung nach § 72 a SGB VIII 
Anlage 3 
Stellenschlüssel 
Anlage 4 
Muster Verwendungsnachweis 
Anlage 5 
Auflistung der Vertragsdaten zu § 7 
Anlage 6 
Muster Nachweis tatsächlich betreute Kinder 



Anlage 1 zu § 1 Nr. 2 

Zusatzvereinbarung nach § 8 a und § 72 a SGB VIII 

Allgemeine Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist es, Kinder und Jugendliche vor der 
Gefährdung ihres Wohles zu schützen. Der § 8 a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen 
staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der 
freien Träger der Jugendhilfe an dieser Aufgabe und beschreibt Verantwortlichkeiten der 
beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe. 
Um den Schutzauftrag in kooperativer, transparenter und verantwortungsvoller Weise 
erfüllen zu können, vereinbaren die Vertragsparteien folgendes einheitliches Verfahren: 

Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung 
Der Träger informiert und sensibilisiert gemäß seiner Kinderschutzkonzeption intern seine 
Beschäftigten (Haupt-/Nebenberufliche und Ehrenamtliche) über die Thematik 
Kindeswohlgefährdung. Er benennt zumindest eine Fachkraft (in der Regel die Leitungskraft) 
als Ansprechperson. Diese muss im Umgang mit einem Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung, mit der Kinderschutzkonzeption und den Verfahrensabläufen in 
Norderstedt vertraut sein - siehe Anlage Norderstedter Verfahren bei Verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung für Einrichtungen und Schulen. Der Träger stellt sicher, dass in 
seiner Einrichtung zu jeder Zeit eine Ansprechperson für die Beschäftigten erreichbar ist und 
auf eine vermutete oder offensichtliche Kindeswohlgefährdung angemessen und schnell 
reagiert werden kann. 

Bei einem Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung soll zur Beratung der Vorgehensweise 
frühzeitig eine Insoweit erfahrene Fachkraft (gesetzliche Bezeichnung gemäß 
§ 8 a SGB VIII) hinzugezogen werden. Sie ist spätestens zur Abschätzung des 
Gefährdungsrisikos (Risikoeinschätzung) hinzuziehen, und/oder wenn die 
Personensorgeberechtigten auch mit Unterstützung der Einrichtung nicht bereit und/oder in 
der Lage sind, die Gefährdung für ihr Kind abzuwenden. An erster Stelle soll hierzu die 
Beratungsstelle für Kindertagesstätten der Stadt Norderstedt in Anspruch genommen 
werden. Im Ausnahmefall kann eine Insoweit erfahrene Fachkraft aus dem Pool der 
Insoweit erfahrenen Fachkräfte des Jugendamtes der Stadt Norderstedt (InsoFa Pool) 
in Anspruch genommen werden. Die stets aktualisierten Kontaktdaten können auf der 
Homepage der Stadt unter www.norderstedt.de/Soziales-und  Familie/Kinder-Jugend und  
Familie/Kinderschutz abgerufen werden. 
Im Akutfall mit Gefahr für Leib und Leben des Kindes ist das Jugendamt sofort, und 
bei Gefahr im Verzuge außerdem zuerst die Polizei einzubeziehen. 

Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen gemäß § 72 a SGB VIII 
Der Träger stellt gemäß § 72 a Abs. 1 — Abs. 5 SGB VIII sicher, dass er keine einschlägig 
vorbestraften Personen beschäftigt (entsprechend der in § 72 a Abs. 1 SGB VIII genannten 
Straftatbestände). Dies stellt er sicher, indem er sich bei Einstellung oder Vermittlung und in 
regelmäßigen Abständen (alle 5 Jahre) für die von ihm beschäftigten Fachkräfte jeweils ein 
erweitertes Führungszeugnis gemäß § 30 a Abs.1 des Bundeszentralregistergesetzes 
vorlegen lässt. 

Datenschutz 
Der Träger ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzes gemäß §§ 61 — 65 SGB 
VIII einzuhalten. 

Kinderschutzkonzept und Fortbildung 
Der Träger trägt dafür Sorge, dass ein Kinderschutzkonzept vorliegt, jährlich aktualisiert und 
von den Fachkräften umgesetzt wird (entsprechend § 45 Abs 1 und 2 SGB VIII, 
§ 9 Kinderschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein). 
Er stellt sicher, dass seinen Fachkräften die Teilnahme an notwendigen 
Fortbildungsangeboten zum Thema Kindeswohlgefährdung ermöglicht wird. 

Die Anlage ,,Norderstedter Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung" ist Bestandteil der 
Zusatzvereinbarung 



Anhaltspunkte sind 
unbegründet: ggf. 
Angebote aus dem 

Sozialraurn 
oder freiwillige 

Kontaktaufnahme zum 
Itgerclang 

Akute KWG 

(GefahrfürLelbird Leben 
sofortges Handeln notwendg) 

Ersteinseätzung mit nindestens 2 
Fachkräften (kollegiale Beratung) 

Einbenehung der Eitern 
Personensorgeterechtgle 
(altersangepasst und nur wenn keine 
Gefährdung für Knr1 zu erwarten istIl 

Konkrete Anhaltspunide 
ffir eine KWG legen vcr 

oder 
es besteht Bedarf an Beratung / Pronessber *dung gl 

unte rstutzu ngsmcglie keilen 
Ggf. HInzuziehung von 

spezialisierter 
-411. Fachberatungsstellen 

Bei Verdacht auf 
sexuelle Gewalt ist die 

_______________ 	• PB: 
Gewalt- immer 
G   

hinzuaufleben! 
Beratung oder 

Prozess begleitung 
durch InsoFa 

Ergebn 

. 	. 	. 

1  Gespräch mit den Eltern  I 
(PSEI) über das Ergebnis • 
der Risikceinschätzurg 1 

I 	und Abkdrung der 
Kooperalionsbereitschaft 
der PSB ddrch zustärdige 1 

' 	Fachkraft (Institution) . 

Ggf. ene weite Risi kce in sch atzulg 
1 	mit den neuen kiforrnationen u.a. 
' auch von den Eltern (P93) uni Kind, 

um das weitere Vorgehen (ggf. 
1 	Aufträge / 	Wave rein barurg) 

festzulegen. 

Es liegt eine KWG vor! 

Eltern (PSB) sind 
kooperativ und die 
Institution kann mit 
eigenen Mitteln die 

Kindeswohl- 
gefährdung St 

Aufträgen abwenden 

Anlage 2 zu § 1 Nr. 2 „Norderstedter Verfahren bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung" 

Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung (KWG) — — 

Verfahrensablauf KWG 
	

Stadt Norderstedt Jugendamt 
Stand 20.11.2019 

Ergebns 

Es liegt eine KWG 
vor! 

Die Einbeziehung der 
Eltern (PSB) bedeutet aber 
eine zusätzliche Gefahr für 

das Kind! 

Ohne Vorgespräch mit 
den Eltern (PSB) wird das 
Jugendamt eingeschaltet  1 
(dieser Ausnahmefall ist . 
schriftlich zu begr(nden) 

—• 

Eitern (PSB) sind kooperativ 
aber die Institution kann die 

KWG nicht mit eigenen 
Mitteln abwenden. 

Gemeinsame 
Kontaktaufnahme zum ASD! 

Eltern (PSB) sind nicht 
kooperativ (oder können nicht 

beteiligt werden): 
Die Institution nimmt allein 
mit vorhandener Doku und 

Meldebogen Kontakt zum ASD 
auf 

Es Regt eine akute KWG 
vorl 

Sofortiges Einschalten 
von Jugendamt 

und/oder Polizei 



Anlage 3 

Muster einer Stellenschlüssel-/Personalbedarfsberechnunq 

1 
Gruppe 

2 
Öffnungsstunden 

wöchentlich 

Erz. 

Grundstellen- 
schlüssel 

3 

Erg. 

Aufschlag 

Erz. 

Verfügungszeiten 

4 
21,5% 

Erg. 

Aufschlag 

Erz. 

Ausfallzeiten 

5 
18,8% 

Erg. 

39,0-Wo

Erz. 

Stellenschlüssel 
6 

-Std. 

Erg. 
(Sp. 2 x Sp. 

Erz. 

Personalbedarf 
Vollzelkräfte 

7 

6 4- 39,0) 
Erg. 

Randzeit Früh* 7,50 1,00 1,00 0,19 0,19 1,19 1,19 0,23 0,23 
Halbtags 5 25,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 0,90 0,90 
Halbtags 6 30,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 1,08 1,08 
Ganztags 7 35,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 1,26 1,26 
Ganztags 8 40,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 1,44 1,44 
Ganztags 9 45,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 1,62 1,62 
Hort 25,00 1,00 1,00 0,22 0,22 0,19 0,19 1,40 1,40 0,90 0,90 
Randzeit Spät* 2,50 1,00 1,00 0,19 0,19 1,19 1,19 0,08 0,08 

+ max. 1 Anerkennungspraktikant/in 

* Berücksichtigt wird nur ein Aufschlag für Ausfallzeiten 



Anlage 4 

EINNAHMEN 

Eltembeiträge 

Jahres- 
rechnung 

Erstattung Sozialstaffel 
Zuwendung Kreis Personalkosten 
Zuwendung Land Personalkosten 

Sonstige Einnahmen 
Sonstige Erstattungen 

Zuschuss Stadt 
Finanzielle Eigenleistung des Trägers 

Geldwerte Eigenleistungen des Trägers 
Einnahmen aus Vermietung 

Kostenausgleich für auswärtige Kinder 
Erstattung Arbeitsamt 

Erstattung Krankenkasse 
Summe Einnahmen plr —IM 

AUSGABEN 

Personalkosten päd. Personal 
(einschl. AG-Anteil Sozialversicherung und betriebl. Altersvorsorge) 

Jahres- 
rechnung 

Personalkostenrückstellungen (entsprechend gesetzt/tarn Regelungen) 
Personalkosten Getränkezubereitung 

Personalnebenkosten (Berufsgenossenschaft/Versicherungen/ 
Mitarbeitervertretung/Schwerbehindertenabgabe) 

Prakitkanten/Diakonische Helferin 
Honorarkräfte (Vertretung innerhalb des Stellenschlüssels) 

Fort- und Weiterbildung 
Fachberatung 

Stellenanzeigen 
Inventarunterhaltung 

Veranstaltungen 
Dekoration 

Beschäftigungsmaterial 
Getränkekosten 

Öffentlichkeitsarbeit/Werbung 
Nutzung Räume Dritter 

Beiträge Unfallversicherung 
Fachliteratur 
Reisekosten 
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Mitgliedbeiträge Dachverband 
Sonstige Ausgaben 

Zwischensumme 2.1 

Strom 
Wasser/Abwasser 

Heizung 
Müllgebühren 

Schornsteinfeger 
Allg. Bewirtschaftungskosten 

Gebäude- und Inventarversicherungen 
Miete an Dritte/Erbbauzins/Pachten/Leasing 

Zinsen für langfristige Darlehen 
Zwischensumme 2.2 

siiatErn  
Personalkosten Verwaltungsmitarbeiter 

Personalnebenkosten 
Fort- und Weiterbildung 

Inventarunterhaltung 
Geschäftsbedürfnisse 

EDV-Kosten 
Porto 

Fernsprechgebühren 
Rechts- und Beratungskosten 

Miete (einschl. Nebenkosten) für Büroräume 
Zinsaufwendungen 

Verwaltungskosten für zentrale Verwaltungsstelle 
Zwischensumme 2.3 

Personalkosten Reinigungspersonal 
Personalkosten Hausmeister 

Freiwilligendienst 
Personalnebenkosten 

Fort- und Weiterbildung 
Entgelte Fremdpersonal/Externe Dienstanbieter 

Inventarunterhaltung 
Reinigungsmittel 

Glasreinigung 
Wäschereinigung 
Verbandsmaterial 

Zwischensumme 2.4 _ 
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Jahres-
rechnung 

Su 
Summe Ausga 

Bauliche Unterhaltung 
Unterhaltung Außenanlagen 

Sandkastensand 
Inventarunterhaltung 

Zwischensumme 2.5 

3. SALDO (1. und 2.) 
Jahres-

rechnung 

Summe Einnahm 
Summe Ausga 

Uberschuss/Unterdeck 

4. Einnahmen 
Jahres-

rechnung 
4.1 Verpflegung 

Eltembeiträge 
Erstattungen Sozialstaffel 

Zuschuss Stadt 
Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket 

Finanzielle Eigenleistungen des Trägers 
Sonsti.e Einnahmen 

Summe., 

5. Ausgaben 
Jahres- 

rechnung 
5.1 Verpflegung 

Personalkosten 
Personalnebenkosten 

Honorarkräfte 
Lebensmittel 

Transportkosten bei Fremdverpflegung 
Sonst.e Aus,aben 

6. SALDO (4. und 5.) 

   

Überschuss/Unterdeckung 

   

        

        

Anzahl der Verpflegungsplätze 
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Nachrichtlich 

Jahres- 
rechnung 

Versicherungsentschädigungen 
Einnahmen aus Veranstaltungen/Freizeiten/Ausflüge 

Zinserträge 
Einnahmen aus Vermietung 

Spenden 
Zwischensumme Sondereinnahmen 

Versicherungsschäden 
Ausgaben für Veranstaltungen/Freizeiten/Ausflüge 

Anschaffung aus Spenden 
Zwischensumme Sonderausgaben 

Ausgaben aus Uberschüssen der Vorjahre 
(Auflistung der Maßnahmen) 
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Anlage 5 
Auflistung der Vertragsdaten zu § 7 

Jährliche pauschalierte 
Personalkosten für 
Betreuung und Leitung 

Grundlage sind Pauschalen, die aus dem gültigen Stellenschlüssel und 
den aktuell gültigen TVÖD-Werten für eine Betreuungsstunde pro 
tatsächlich betreuten Kind nach Betreuungsart im Monat ermittelt werden. 
Daraus ergeben sich ab 01.01.2021 folgende Pauschalen nach 
Betreuungsarten: 

Elementar 	81,69€ 
Krippe 	163,39€ 
Hort 	 81,65€ 
Wald 	108,93€ 
Integration 	108,29 € * 
Familiengruppe 	108,93€ 
Randzeit 	69,18€ 

Berechnung pro Betreuungsart: 
Betreuungsstunden pro Tag x Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder zzgl. 
evtl. Freihalteplätze aufgrund von I-Maßnahmen" x Pauschale für 
Betreuungsart x 12 Monate 

Für die Hälfte der in der Einrichtung betreuten Kinder erfolgt die Förderung 
in einer Randgruppe pauschal (max. eine Stunde pro Tag an 5 Tagen in 
der Woche), Zeiten und Kinder, die darüber hinausgehen, werden nach 
tatsächlich betreuten Kindern abgerechnet. 

Plus der Leitungstätigkeit, die aus den TVÖD-Jahreswerten und 
veranschlagten 0,5 Std. (Elementar) und 0,75 Std. (Krippe) pro Woche pro 
tatsächlich betreuten Kinder errechnet wird. Daraus ergibt sich ab 
01.01.2020 ein Wert von 77,44€ (Elementar) und 116,16€ (Krippe) pro 
tatsächlich betreuten Kind im Monat. 

Berechnung: 
Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder in der Einrichtung x Pauschale x 
12 Monate 

+ jährliche pauschalierte 
Sachkosten 

Pauschale für Betreuungsstunde pro betreuten Kind im Monat: 12,05€, 
Wald gruppe 3,50 E. 

Berechnung: 
Betreuungsstunden pro Tag x Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder zzgl. 
evtl. Freihalteplätze aufgrund von 1-Maßnahmen x Pauschale x 12 Monate 

+ jährlich pauschalierter 
Bauunterhalt 

Pauschale für Bauunterhalt 1 (Träger als Eigentümer) pro betreutem Kind 
im Monat: 22,79 E 
Pauschale für Bauunterhalt 2 (Träger als Mieter) pro betreutem Kind im 
Monat: 5,41 E 

Berechnung: 
Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder zzgl. evtl. Freihalteplätze aufgrund 
von 1-Maßnahmen x Pauschale x 12 Monate 

+ Miete, Pachten Tatsächliche Kosten für die Einrichtung 
+ Verwaltungskostenbeitrag 

für übergeordnete 
Verwaltungseinheiten 

6% der Personalkosten 



+ Qualitätsentwicklung, 
Fachberatung und 
Sprachentwicklung 

3 % der Personalkosten 

- Elternbeiträge 100% der tatsächlich betreuten Kinder 
+ Zuschuss für geringere 

Kinderzahl wg. 
Betriebserlaubnisse 

Jährl. Personalkostenpauschale für Betreuung pro betreuten Kind + jährl. 
Sachkostenpauschale pro betreuten Kind x Differenz der genehmigten 
Kinderzahl pro Gruppe zur vollen Kinderzahl pro Gruppe 

+ Elternbeiträge 
Inkassorisiko 

1 % der vorher ermittelten Elternbeiträge 

+ Personalkosten für 
die praxisintegrierte 
Ausbildung (PiA) 

50 % der Gesamtpersonalkosten gern. TVMD Pflege zuzüglich pauschaler 
Arbeitgeberkosten (30 %) sowie der Jahressonderzahlung. Zum 
01.01.2020 beträgt der Förderbetrag für das 

Ausbildungsjahr 797,06€ 
Ausbildungsjahr 843,44€ 
Ausbildungsjahr 910,74€ 

= Betriebskostenzuschuss 
der Stadt 

+ Verpflegungskosten Pauschale pro Verpflegungsplatz im Monat: 50,00 E 

Berechnung: 
Anzahl der tatsächlichen Verpflegungsplätze x Pauschale x 12 Monate 

= Zuschuss der Stadt für 
Verpflegungskosten 

= Zuschuss der Stadt 
gesamt 

*Der EGH-Vergütungssatz für 1-Gruppen deckt die Kosten der heilpädagogischen 
Fachleistung, d.h. die Differenz aus einer Vollzeit heilpädagogischen Fachkraft und einem 
sozialpädagogischen Assistenten/einer sozialpädagogischen Assistentin. Aus diesem 
Grunde wurde für die Berechnung der pauschalen Personalkosten ein Stellenschlüssel von 
1,0 Erzieher und 1,0 SPA, vorbehaltlich weiterer Vorgaben des Landes, zu Grunde gelegt. 



Anlage 6 
Muster Nachweis tatsächlich betreute Kinder 

Am 01.10.20 wurden in unserer Einrichtung 	  
folgende Kinder in folgenden Gruppen betreut: 

Gruppe 1 
Betreuungsart: 

Name T  Vorname Geburtsdatum betreut seit Betr. Std. 
pro Tag* 

Verpflegung' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe 2 
Betreuun sart 

Name Vorname Geburtsdatum betreut seit Betr. Std. 
pro Tag 

Verpflegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Integrativ betreute Kinder (Förderungsleistungen nach SGB XII bzw. SGB VIII) bitte kennzeichnen. 
Bitte die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden pro Tag eintragen, bei den Horten auch Früh- und Spätdienst. Im 

Bedarfsfall bitte auch Abweichungen von der Betreuungsart eintragen. 
2 Bitte ankreuzen, ob Kind an der Verpflegung teilnimmt 



Gruppe 3 
Betreuungsart: 	  

Name Vorname Geburtsdatum betreut seit Betr. Std. 
pro Tag 

Verpflegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppe 4 
Betreuungsart: 	  

Name Vorname Geburtsdatum betreut seit Betr. Std. 
pro Tag 

Verpflegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157 
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Gruppe 5 
Betreuungsart: 	  

Name Vorname Geburtsdatum betreut seit Betr. Std. 
pro Tag 

Verpflegung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für folgende Kinder wird von einer anderen Kommune ein Kostenausgleich gezahlt: 

Name, Vorname Gruppen-Nr. Kostenträger 
 
 
 
 
 . 

 
 
 
 
 

Norderstedt den: 

Rechtsverbindliche Unterschrift 
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